
verzichtet, den Zeugen Müller zu vernehmen, denn die vor-
getragenen Umstände dessen Auftretens für die Beklagte
sind, nachdem die Beklagte dies eingeräumt hat, unstreitig.
Klausurtaktisch folgt hieraus der Schluss, dass die Musterlö-
sung von einer Duldungsvollmacht ausgeht und der Klage
dementsprechend stattzugeben ist.

Beispiel 6: Die Klägerin ist eine Unfallversicherung, die hinsichtlich
einer Verletzung eines bei ihr versicherten Postboten Heilbehand-
lungskosten geltend macht. Der Beklagte ist ein Hausbesitzer, in
dessen am Haus befindlichen Briefkasten der Postbote die Post habe
einwerfen wollen, jedoch vor dem herannahenden Rottweiler des
Beklagten die Flucht ergriffen und sich bei einem Sprung über den
Gartenzaun die streitgegenständlichen Verletzungen zugezogen ha-
be. Die Klägerin trägt vor, das Gartentor sei offen gewesen, als der
Postbote das Grundstück betreten habe. Plötzlich sei der Hund
aggressiv auf ihn zu gerannt und er habe sich nur durch den Sprung
über den Zaun retten können, wobei er sich verletzt habe.

Der Beklagte trägt vor, der Postbote habe auf eigene Gefahr gehan-
delt. Es sei ein deutlich erkennbares „Warnung vor demHund“-Schild
am Gartentor angebracht gewesen. Ferner sei dem Postboten auch
persönlich bekannt gewesen, dass sich ein Hund auf demGrundstück
befunden habe. Eine überzogene, panische Flucht über den Zaun sei
nicht veranlasst gewesen. Beweise bietet der Beklagte nicht an.

In der mündlichen Verhandlung wird der Postbote als Zeuge vernom-
men und bestätigt den klägerischen Vortrag. Von einem Hund habe
er nichts gewusst. Das Gericht erteilt einen Hinweis, auf den kein
weiterer Vortrag erfolgt, und bestimmt einen Verkündungstermin.

Auch hier wird die Sache entscheidungsreif sein und das
Gericht hat durch die Erteilung des Hinweises auf diese Ent-
scheidungsreife hingewirkt. Nach der Beweisaufnahme steht
fest, dass der auf den Zeugen zustürmende Hund diesen zur
Flucht und zu dem schadensursächlichen Sprung veranlasst
hat. Es ist dementsprechend von einer Haftung des Beklagten
nach § 833 S. 1 BGB auszugehen. Damit verbleiben allein
eine Risikoübernahme durch den Zeugen durch Betreten des
Grundstücks in Kenntnis des Warnschildes und ein Mitver-
schulden des Zeugen zu einer etwaigen Entlastung des Be-

klagten. Die Darlegungs- und Beweislast für beides liegt beim
Beklagten. Hierauf bzw. darauf, dass der Beklagte kein ent-
sprechendes Beweisangebot vorgebracht hat, muss das Ge-
richt nach § 139 II 1 ZPO hinweisen, um die Entscheidungs-
reife im Sinne einer Stattgabe der Klage herzustellen. Der
Bearbeiter kann aus dem erteilten Hinweis demnach darauf
schließen, dass die Musterlösung von der Begründetheit der
Klage ausgeht, weil die Tierhalterhaftung nach § 833 S. 1
BGB zulasten des Beklagten greift und eine Risikoübernahme
bzw. ein Mitverschulden des Zeugen nicht dargelegt bzw.
jedenfalls nicht unter Beweis gestellt worden ist.

E. ZUSAMMENFASSUNG

Enthält eine zivilgerichtlicheExamensaufgabe einen in der dar-
gestellten Form verkürzten richterlichen Hinweis, sollte der
Bearbeiter zumindest kurz darüber nachdenken, ob er aus
diesemklausurtaktische Schlüsse ziehen kann.Hierfür sollte er
sich die vier genannten Prämissen vor Augen führen und sich
die geschilderte Funktion des richterlichen Hinweises bei der
Herbeiführung der Entscheidungsreife in Erinnerung rufen:

Der dokumentierte richterliche Hinweis dient der Herbei-
führung der Entscheidungsreife, ist rechtmäßig und entschei-
dungserheblich.

Selbstverständlich sollte auf die Interpretation eines richterli-
chen Hinweises nicht zu viel Zeit verwendet werden, zumal
nicht alle erteilten Hinweise eindeutige Rückschlüsse zulas-
sen. Gleichwohl kann der Bearbeiter durch das Eingehen auf
erteilte richterliche Hinweise erstens wertvolle Anhaltspunk-
te für den vom Klausurersteller beabsichtigten Lösungsweg
erlangen, die dem Bearbeiter zudem die Sicherheit verschaf-
fen können, „auf dem richtigen Weg“ zu sein. Zweitens kann
der Bearbeiter dem Korrektor deutlich machen, dass er die
zivilrichterliche Aufgabe und Arbeitstechnik verstanden hat,
indem er den erteilten Hinweis als inhaltlich zutreffend und
endscheidungserheblich unterstellt, Rückschlüsse auf das
vom Richter beabsichtigte Ergebnis zieht und so deutlich
macht, die Vorgehensweise der Herstellung der Entschei-
dungsreife verinnerlicht zu haben.
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An das
Verwaltungsgericht Neustadt a. d.W.
Robert-Stolz-Straße 20
67433 Neustadt a. d.W.

Namens und im Auftrag des Herrn Wolfgang Schuster, Lindenweg 10, 67676 Driedorf,
erhebe ich unter Beifügung einer schriftlichen Vollmacht

KLAGE

gegen den Landkreis Kaiserslautern, vertreten durch den Landrat, Burgstraße 11, 67659
Kaiserslautern,

beizuladen: Ortsgemeinde Driedorf, vertreten durch den Bürgermeister der Verbandsgemein-
de Kaiserslautern Land, Wilhelmstraße 16, 67676 Driedorf

wegen Bauvorbescheids.

In der anzuberaumenden mündlichen Verhandlung werde ich beantragen,

den Beklagten zu verpflichten, dem Kläger den mit Bauvoranfrage vom 23.2.2019 beantragten
Bauvorbescheid zu erteilen.

BEGRÜNDUNG:

Der Kläger ist seit dem Jahr 2017 Eigentümer des Grundstücks Gemarkung Driedorf, Flur 2,
Flurstück-Nr. 150/27, das innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des qualifizierten
Bebauungsplanes „Viermorgen“ liegt. Dieser Bebauungsplan, der bereits durch Aufstellungs-
beschluss vom 18.7.2001 eingeleitet und am 4.6.2009 als Satzung der Beigeladenen verabschie-
det worden war, ist am 17.6.2009 in Kraft getreten und weist das Grundstück des Klägers als
Allgemeines Wohngebiet aus.

Am 23.2.2019 beantragte der Kläger die Erteilung eines Bauvorbescheids hinsichtlich der bau-
planungsrechtlichenZulässigkeit einesEinfamilienhauses auf demobengenanntenGrundstück.

- Anlage K1 -

Da die Bauvoranfrage bis heute nicht beschieden wurde, war die Erhebung der vorliegenden
Klage geboten.

Schneider
Rechtsanwalt

Von dem Abdruck der ordnungsgemäßen Vollmacht und der Anlage wird abgesehen.

Kreisverwaltung Kaiserslautern
Burgstraße 11
67659 Kaiserslautern

30.9.2019

An Herrn Wolfgang Schuster
Lindenweg 10
67676 Driedorf

Gemarkung Driedorf
Flur 2
Flurstück 150/27
Vorhaben Bauvoranfrage: Errichtung eines Einfamilienhauses

Sehr geehrter Herr Schuster,

in obiger Angelegenheit ergeht folgender B e s c h e i d :

1. DieErteilung einesBauvorbescheids gemäß IhrerBauanfrage vom23.2.2019wird abgelehnt.
2. [Kostenentscheidung; vom Abdruck wird abgesehen.]
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Begründung

Die Erteilung eines Bauvorbescheids war abzulehnen, da die Erschließung des Vorhabens
nicht ausreichend gesichert ist. Das Vorhabengrundstück ist lediglich durch einen unbefestig-
ten Wirtschaftsweg an das Straßennetz angebunden; Wasserversorgungs- und Abwasserent-
sorgungseinrichtungen sind nicht vorhanden.

Rechtsbehelfsbelehrung: Widerspruch … [ordnungsgemäß, vom Abdruck wird abgesehen]

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

John
(Amtsrat)

Rechtsanwalt
Peter Schneider
Treppenstraße 10
67659 Kaiserslautern

2.11.2019

An das
Verwaltungsgericht Neustadt a. d.W.
Robert-Stolz-Straße 20
67433 Neustadt a. d.W.

Im Verwaltungsrechtsstreit
Schuster ./. Landkreis Kaiserslautern, Az.: 2 K 123/19.NW,

beantrage ich nunmehr,

festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet war, dem Kläger den mit Bauvoranfrage vom
23.2.2019 beantragten Bauvorbescheid zu erteilen.

BEGRÜNDUNG:

Die Ortsgemeinde Driedorf hat ein Verfahren zur Aufhebung des Bebauungsplans „Viermor-
gen“ eingeleitet. Der Ortsgemeinderat beschloss am 11.10.2019 zur Sicherung der Bauleit-
planung den Erlass einer entsprechenden Veränderungssperre.

- Anlage K2 -

Der Kläger hat gemäß Kaufvertrag vom 25.8.2017 für den Quadratmeter 100 EUR und damit
Baulandpreise bezahlt. Er beabsichtigt, Schadensersatz- und Amtshaftungsansprüche geltend
zu machen, weil bei richtiger und zutreffender Sachbehandlung schon von Anfang an der
Bauvorbescheid hätte erlassen werden müssen. Daneben behält sich der Kläger ausdrücklich
Ansprüche gegen die Beigeladene wegen fehlerhafter Bauleitplanung und der mangelhaften
Erschließung vor.

Schneider
Rechtsanwalt

Von dem Abdruck der Anlage wird abgesehen. Es ist davon auszugehen, dass die Veränderungssperre
wirksam ist.

Das Verwaltungsgericht hat der Kreisverwaltung die Schriftsätze des Klägers einschl. Anlagen ordnungs-
gemäß zugestellt und um Stellungnahme bis Ende November 2019 gebeten. Die Ortsgemeinde Driedorf
wurde vom Verwaltungsgericht ordnungsgemäß beigeladen.

Kreisverwaltung Kaiserslautern
Vermerk zur Vorbereitung der Klageerwiderung
Verwaltungsrechtsstreit Schuster ./. Landkreis Kaiserslautern, – 2 K 123/19.NW –, Schriftsatz
vom 2.11.2019
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1. An der Sitzung des Ortsgemeinderats Driedorf am 4.6.2009 hat Herr Möller teilgenommen.
Er ist Ratsmitglied und Pächter des Jagdreviers Viermorgen. Die gepachteten Grundstücke
liegen im Geltungsbereich des Bebauungsplans. Der Ortsgemeinderat beschloss die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes mit acht Ja- und sieben Nein-Stimmen.

2. In der Begründung des Bebauungsplans „Viermorgen“ heißt es: „… Betreffend die
Schmutzwasserentsorgung muss – nach Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes – eine
weitergehende Fachplanung erstellt werden, um festzustellen, ob und in wieweit die Erschlie-
ßung des Plangebietes technisch möglich und wirtschaftlich machbar ist.“

3. Im Rahmen einer Ortsbesichtigung wurde festgestellt, dass der Bebauungsplan durch die
Ortsgemeinde nicht umgesetzt wurde. Sämtliche Grundstücke im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans sind unbebaut.

Kaiserslautern, 5.11.2019

Götz
(Amtsrat)

Anlage
Ortsübliche Bekanntmachung des Bebauungsplans „Viermorgen“

Mitteilungsblatt für die Gemeinde Driedorf
Ausgabe 24/2009

Amtliche Bekanntmachungen
17.6.2009

Bekanntmachung

Bauleitplanung der Ortsgemeinde Driedorf
Inkrafttreten des Bebauungsplans „Viermorgen“
Ortsübliche Bekanntmachung gem. § 10 III BauGB

Der Ortsgemeinderat Driedorf hat in seiner Sitzung am 4.6.2009 den Bebauungsplan „Vier-
morgen“ als Satzung gem. § 10 I BauGB beschlossen. Der Bebauungsplan „Viermorgen“ tritt
mit dieser Bekanntmachung gem. § 10 III BauGB in Kraft. Der Bebauungsplan wird mit
Begründung während der allgemeinen Dienststunden in der Verbandsgemeindeverwaltung
Kaiserslautern Land, Bauamt, Wilhelmstraße 16, 67676 Driedorf gem. § 10 III BauGB zu
jedermanns Einsicht bereitgehalten.

Der Geltungsbereich des Plangebietes ist aus den nachstehenden, unmaßstäblichen Karten-
skizzen ersichtlich. [vom Abdruck wird abgesehen]

Folgende Hinweise werden gegeben:

A. Auf die Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften gemäß den Bestimmungen des
§ 214 BauGB wird hingewiesen.

B. Gemäß § 215 I BauGB werden unbeachtlich

1. eine unter Berücksichtigung des § 214 II BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und

2. nach § 214 III 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht
worden sind.

C. Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung Rheinland-Pfalz oder auf Grund der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz zustande
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande
gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfer-
tigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
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2. vor Ablauf der in S. 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet
oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Ge-
meindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen
soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach S. 2 Nr. 2 geltend
gemacht, so kann auch nach Ablauf der in S. 1 genannten Frist jedermann diese Ver-
letzung geltend machen.

Driedorf, 6.6.2009

Schwarz
Ortsbürgermeister

Bearbeitervermerk:

I. Aufgabenstellung

1. Begutachten Sie die Erfolgsaussichten der Klage. Zeitpunkt der Begutachtung ist der 13.11.2019. Es
ist auf alle im Fall aufgeworfenen Rechtsfragen, gegebenenfalls hilfsgutachterlich, einzugehen.

Der aus der Sicht des Bearbeiters erforderliche Schriftsatz des Landkreises ist zu fertigen.

Die Sachverhaltsdarstellung ist jeweils erlassen.

II. Ergänzende Hinweise

Es ist davon auszugehen, dass die Formalien (Zustellungen, Unterschriften, Vollmachten etc.) in Ordnung
sind und die tatsächlichen Angaben zutreffend sind.

& LÖSUNG

A. VORBEREITENDES GUTACHTEN

Die Klage hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist.

I. Zulässigkeit

Die Klage könnte zulässig sein.

1. Verwaltungsrechtsweg

Der Verwaltungsrechtsweg ist nach § 40 I 1 VwGO eröffnet. Streitentscheidende Normen
sind § 72 S. 1 Hs. 1 (iVm § 70 I 1) RhPfLBauO, die einen Hoheitsträger als solchen einseitig
zur Erteilung eines Bauvorbescheids berechtigen und daher öffentlich-rechtlicher Natur sind,
sodass es sich um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit handelt.

2. Statthafte Klageart

Statthafte Klageart könnte analog § 113 I 4 VwGO die Fortsetzungsfeststellungsklage sein.
§ 113 I 4 VwGO bezieht sich in direkter Anwendung auf die Erledigung eines Verwaltungs-
akts nach Erhebung einer Anfechtungsklage. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut und der
systematischen Stellung der Norm. Für den Fall der Erledigung eines Verpflichtungsbegeh-
rens nach Klageerhebung besteht keine ausdrückliche gesetzliche Regelung. In dieser Kon-
stellation kann jedoch in gleicher Weise wie in der Anfechtungssituation das Bedürfnis
bestehen, die Rechtswidrigkeit der Ablehnung oder Unterlassung des begehrten Verwal-
tungsakts nachträglich feststellen zu lassen, sodass die Analogievoraussetzungen vorliegen.

a) Zulässigkeit der ursprünglichen Klage

Hinsichtlich des ursprünglichen Klagebegehrens (Erteilung eines Bauvorbescheids) ist eine
Verpflichtungsklage nach § 42 I Var. 2 VwGO statthaft.

Der Kläger ist nach § 42 II VwGO klagebefugt, da zumindest die Möglichkeit besteht, dass er
im Zeitpunkt der Erledigung, dem Erlass der Veränderungssperre (s. unten), einen Anspruch
auf Erteilung des Bauvorbescheids hatte.

Die Durchführung des nach § 68 II, I 1 VwGO grundsätzlich erforderlichen Vorverfahrens
könnte nach § 75 S. 1 VwGO entbehrlich gewesen sein, wenn über die Bauvoranfrage in
angemessener Frist sachlich nicht entschieden worden war. Nach § 75 S. 2 VwGO kann die
Klage grundsätzlich erst drei Monate nach Stellung des Antrags auf Erlass des begehrten

Klagebefugnis

Vorverfahren,
Untätigkeitsklage
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